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1 Bemerkungen zum Steuerrecht

1.1 Rechtsgrundlagen der Besteuerung

Maßgebend ilr die Besteuerung von Bier im Berichts-
zeitraum waren

- Biersteuergesetz 1993 (BierStG 1993) vom
21. Dezember 1992 (BGBI. I S. 2150, 21S8), geändert
durch Artikel 2 des Gesetzes zur Anderung von Ver-
brauchsteuergesetzen und des EG-Amtshilfegesetzes
vom 12. Juli 1996 (BGB|. lS., 962, 964)

- Biersteuer-DurchfiJhrungsverordnung (BierStV) vom 24.
August 1994 (BGB|. I S. 2191), zutetzt geändert durch
Artikel 2 der zweiten Verordnung zur Anderung von
Verbrauchsteuerverordnungen vom 20. Oktober 19gg
(BGB|. tS.3188).

1.2 Steuergebiet und Steuergegenstand

Bier unterliegt im Steuergebiet der Biersteuer. Steuer-
gebiet ist das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland
ohne das Gebiet von Büsingen, und ohne die lnsel
Helgoland. Die Biersteuer ist eine Verbrauchsteuer im
Sinne der Abgabenordnung.

Bier im Sinne des BierStG 1993 sind die Erzeugnisse der
Position 2203 der Kombinierten Nomenklatur ftru) sowie
Mischungen von Bier mit nicht-alkoholischen Getränken,
die der Position 22C6 der KN zuzuordnen sind.

1.3 Steuertarif

1.4 Steuerbefreiung

Gemäß § 3 BierStG 1993 ist Bier von der Steuer befreit,
wenn es gewerblich venarendet wird
- zur Herstellung von Essig,

- unmittelbar oder als Bestandteil von Halbfertigerzeug-
nissen fur die Herstellung von Lebensmitteln, sofernjg*"§ der Alkohotgehalt 5 I reinen Alkohot je 100 kg
des Ezeugnisses nicht überschreitet,

- vergält zur Herstellung von anderen Erzeugnissen als
Lebensmitteln,

- zur Herstellung von Azneimitteln.

Bier ist ebenfalls von der Steuer befreit, wenn es

- von Brauereien an ihre Angestellten und Arbeiter als
Haustrunk unentgelflich abgegeben wird oder

- als Probe innerhalb oder außerhalb des Steuerlagers zu
den erforderlichen technischen Untersuchungen und
Prüfungen verbraucht oder fr.jr Zwecke der Steuer_
oder Gewerbeaufsicht entnommen wird.

Gemäß § 2 BierStV ist Bier, das von Haus- und
Hobbybrauern in ihren Haushalten ausschließlich zum
eigenen Verbrauch bereitet und nicht verkauft wird, von
der Steuer bis zu einer Menge von 2 hl im Kalenderjahr
befreit.

Die Steuer entsteht dadurch, daß Bier aus dem Steuer_
lager entfemt wird, ohne daß sich ein weiteres Steuer_
ausseEurpsverfahren anschließt. Steuerschuldner ist der
lnhaber des Steuerlagers. Dieser hat über das Bier, fijr
das in einem Monat die Steuer enlstanden ist, bis zum
siebten Tag des folgenden Monats eine Steuererklärung
abzugeben. ln der Steuererklärung ist das Bier nach
Menge und Steuerklassen aufzugliedern.

Bier darf aus Steuerlagern anderer EU-Mitgliedstaaten
unter Steueraus$tzung auch von sog. berechtigten
Empfäingem bezogen werden. Berechtigte Empfänger

Bier, das von Hausbrauern in nicht gewerblichen Ge_
meindebrauhäusern hergestellt wird, gilt als in den
Haushatten der Hausbrauer hergestellt.

1.5 Sonstiges

Für Bier, das sich in einem Steuerlager befindet oder
zwischen Steuerlagern befördert wird, ist die Biersteuer
ausgeseüt (Steueraussetzungsverfahren). Steuerlager
sind der Herstellungsbetrieb und das Bierlager.

Das Steueraussetzungsverfahren kommt nicht nur zwi_
schen Ster.rerlagen im lnland, sondern auch im Verkehr
mit anderen EU-Mitgliedstaaten zur Anwendung. Auch
die Einfuhr aus Drittländern und die anschließende Auf-
nahme in Steuerlager sowie die Ausfuhr in Dritüänder aus
Steuerlagem ist unter bestimmten Voraussetzungen
mfulich.

Das Bier wird nach Grad plato in Steuerklassen eingeteilt.
Die Biersteuer beträgt frlr einen Hektoliter Bier t,S+bM je
Grad Plato. Grad Plato ist der Stammwüzegehatt des
Bieres in Gramm je 100 g Bier, wie er sich aus dem im
Bier vorhandenen Alkohol- und Extrakgehalt enechnet.
Eine Mengenstaffel, die kleineren Brauereien einen
Nachteilsausgleich verschaffen soll, wird unabMngigen
Brauereien mit weniger als 2OO O0O Hektoliter Jahres-
ausstoß gewährt. Als unabhängig gitt eine Brauereidann,
wenn sie rechtlich und wirtschaftlich von einer anderen
Brauerei unabluingig ist, Betriebsräume benutzt, die
räumlich von anderen Brauereien getrennt sind, und Bier
nicht unter Lizenz braut.

Der Stzuersatz ermäßigt sich f,ir im Brawerfahren her-
gestelttes Bier aus unabhäingigen Brauereien mit einer
Gesamtjahreseza4ung von weniger als 200 000 hl Bier
in Stufen von 1 000 zu 1 O0O hlgteichmäßig

- ad 75 7o bei einer Jahresezeugung von 40 OOO hl,
- aut 70 7o brei einer Jahresezeugung von 20 OOO hl,
- auf60 7o bei einer Jahreserzeugung von 10 OOO hl,
- auf 50 7o bei einer Jahresezeugung von S OOO hl.

Unter 5 000 hl bleibt der ermäißigrte Steuersatz von 50 %
unverändert.

Die Steuerermtißigung gift nur flrr den lnhaber der
herstellenden Brar.rerei.
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sind Personen, die kein eigenes Steuerlager unterhalten,
denen die Zulassung erteilt worden ist, Bier unter Steuer-
aussetzung aus einem Mitgliedstaat zu gewerblichen

Zwecken zu beziehen.

Die Steuer entsteht mit der Aufnahme des Bieres in den
Betrieb des berechtigten Empfängers. Steuerschuldner
ist der berechtigte Empfänger, der gem. § 8 Abs. 1

BprStG 1993, ebenso wie der lnhaber eines Steuerla-
gers, eine Steuererklärung abzugeben hat.

Bier darf unter Steueraussetzung aus einem Steuerlager
in Betriebe von Edaubnisinhabem nach § 10 BierStG
1993 (steuerfreie Herstellung von Essig, Arzneimitteln
usw.), verbracht werden.

Bier kann auch aus dem freien Verkehr eines Mitglied-
staates zu gewerblichen Zwecken bezogen werden; in
diesem Fall entsteht die Steuer dadurch, daß der Bezie-

her das Bier im Steuergebiet in Empfang nimmt bzw. in

das Steuergebiet verbringt. Steuerschuldner ist der Be-
zieher.

Bier, das eine Privatperson ür ihren Bedarf in einem an-
deren Mitgliedstaat im freien Verkehr erwirbt und selbst in

das Steuergebiet verbringt, ist steuerfrei. Bei der Beur-
teilung, ob private oder gewerbliche Zwecke vorliegen,
sind nähere, im Gesetz beschriebene Umstände zu be-
rücksichtigen.

Bier kann auch im Wege des Versandhandels über die
Grenzen des Steuergebietes in bzw. von andere(n) Mit-
gliedstaaten verbracht werden. Versandhandel liegt vor,
wenn Bier aus dem freien Verkehr eines Mitgliedstaates
an Privatpersonen in andere Mitgliedstaaten geliefert

wird. lm Falle des Bezugs entsteht die Steuer mit der
Auslieferung des Bieres an die Privatperson im Steuerge-
biet. Steuerschuldner ist der Versandhändler,

Für nachweislich versteuertes Bier, das zu gewerblichen

Zwecken - einschließlich Versandhandel - in einen ands-
ren Mitgliedstaat verbracht worden ist, wkd die Steuer
auf Antrag erlassen, erstattet oder vergütet.

Für im Steuergebiet versteuertes Bier wird die Steuer auf

Antrag erlassen oder erstattet, wenn es in das Steuerla-
ger wieder zurückgenommen worden ist.

2 Hinweise zur Methodik der Statistik

Rechtliche Grundlage der Statistik ist § 23 BierStG 1993

'Geschäftsstatistik':

(1) Nach näherer Bestimmung des Bundesministers der

Finanzen stellen die Hauptzollämter frlr statistische

Zwecke Erhebungen an und teilen die Ergebnisse

dem Statistischen Bundesamt zur Auswertung mit.

(2) Die Bundesfinanzbehörden können auch bereits auf-
bereitete Daten dem Statistischen Bundesamt und
den Statistischen Landesämtern zur Darstellung und
Veröffentlichung fur allgemeine Zwecke übermitteln,

Für die Biersteuerstatistik kommt z.Z. nur Abs. 2 in Be-
tracht, denn die beim Hauptzollamt Stuttgart eingerich-
tete Zentralstelle Biersteuer @EBl fertigt die Biersteuer-
statistik und teilt die Ergebnisse dem Statistischen Bun-
desamt zur Veröffentlichung mit. Grundlage der Statistik
sind die von den lnhabern eines Steuerlagers sowie von
berechtigten Empttingern bei der ZEB abgegebenen
Steuereklärungen.

Der Absatz der Steuerlager (Herstellungsbetriebe und
Bierlager) kann neben der Eigenproduktion der Braue-
reien auch Bezüge aus dem nationalen Bereich, aus €rn-

deren EU-Mitgliedstaaten sowie lmporte aus Drittstaaten
enthalten, ohne daß bei der Versteuerung zu normalen
Steuersätzen nach diesen Merkmalen differenziert wird.'

ln den statistisch erfaßten Absatzzahlen sind folgende
Mengen nicht enthalten:

- Bier mit einem Alkoholgehalt von 0,5 7o vol. oder weni-
ger (Alkoholfreie Biere, Malärunk)

- Bier, das steuerftei an Erlaubnisinhaber nach § 10

BierStG 1993 geliefert wurde

- Bier, das von Haus- und Hobbybrauern zum eigenen

Verbrauch hergestellt wurde

- Bier, das gewerbliche Bezieher aus dem freien Verkehr
anderer Mitgliedstaaten bezogen haben

- Bier, das Privatpersonen fr,tr ihren Bedarf in anderen
Mitgliedstaaten im freien Verkehr erworben und selbst
in das Steuergebiet verbracht haben

- Bier, das Privatpersonen aus dem freien Verkehr an-

derer Mitgliedstaaten von Versandhändlern bezogen
haben.

Daniber hinaus ist in den monaüich erfaßten Daten

nicht das über die Zollstellen versteuerte Bier aus Dritt-

ländern enthalten; hieruber wkd iedoch ein jäihdicher

Nachweis geftihrt (siehe unten'Brauwirtschaft ').

Ueferungen an ausläindische Streitkäfte werden nicht

separat ausgewiesen, sie sind unter dem steuerfreien

Bierabsatz in Drittländer mit enthalten.

lm Vergleich zum Voriahr werden im vorliegenden Elericht

die Ster.prklassen stärker differenziert. Erstmals werden

auch Biermischungen getrennt nachgewiesen (Iabelle 2).

Außer dem vorliegenden Bericht, dem monatliche Daten

zugrunde liegen, veröffentlicht das Statistische Bundes-

arnt einen jährlichen Bericht (Fachserie 14, Reihe 9.2.2

'Brauwirtschaft'), der zusätzliche Angaben über Brau-

stätten, Bierlager und berechtigte Empfänger, lmportbier

aus Drittländern, Steuersollbetri§e nach Bundesländem

sowie den Verbrauch von Bier enthät.

-5-



Steuerklassen
Grad Plato

Gegenstand der
Nachweisung

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 bis 35

lnsgesamt
davon

Versteuert

Steuerfrei

in EU-Länder

in Dritüänder u.a.

als Hausüunk

Steuerklassen

Grad Plato

Gegenstand der
Nachweisung

lbis5
6

7

8

9

10

11 bis 35

lnsgesamt

1 Absatz von Bier

874'.1

't6 4',t7

78227

3772
6E 956

89 332

7 615 016

I 239 813

't26759

573

5 456

69 119

3 035

17 947

6 138

161

Veränderung

o/o

bis 4

5

6

7

I
I

10

11

106

7 643

23217

73 035

11 530

78 057

't22 451

7 662 606

1 260290
120 165

1 745

12 426

68 267

2902
't7 928

8734
2 513

67

744

s 171 125

- 12,6

41,4

- 6,6

205,7

13,2

37,1

0,6

't,7

- 5,2

204,3

127,7

- 1,2

- 4,4

- 0,1

42,3

x

248,6

- 0,5

28,5

40,9

4,8

- 1,9

2812
286 203

395 883

9'.t7 764

294 025

1 189 616

1 518648

88 198 313

15 009 673

1 257 751

10 686

1 16 363

605 714

15 182

148 130

92872
6 476

658

8 069

110 074 E37

52'.t1

136 231

365 966

998 828

50721

1 227 120

1 236 458

88 175 157

14 861 932

1 238 630

5 882

55 62s

77',t 395
16 288

143 105

85 561

1 797

513

I 165

109 38/0 5E3

- 46,0

1't0,1

8,2

- 8,1

479,7

- 3,1

22,8

0,0

1,0

1,5

8',1 ,7
't09,2

- 21,5

- 6,8

3,5

8,5

260,3

28,2

- 1,2

0,6

I 709 370

765 055

556 953

181 872

26230

1 467

1'.t 249
2 405

6 826

29 859

I 735

29 417

E2957

213
I 3'09 837

8754247
595 590

395 299

173 562

2672E

1 201

11 463

3 123

24 967

1E 414

60 510

100 353 237

I 721 600

6 835 637

2 628 014

257 949

100 180 257

9204 326

6 132 4',t8

2797 534

274 374

1,3

0,2

5,6

1 1,5

- 6,1

- 6,0

2 Absatz von Biermischungen nach Steuerklassen .)

22,2

- 1,9

- 23,0

19,6

59,8

37,1

58 927

267 279
50 378

207 395

488 921

30 403

324 525

1 127 827

30215
298 708

58 974

2020
575 800

22767
203920

I 192 405

Veränderung

95,0

- 10,5

- 14,6

x

- 15,1

33,5

59,1

lg,7

oA

Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.2.1, Dezember 199g
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'Mengen in Tabelle 1 enthalten



3 Bierabsatz insgesamt nach Ländern

Land

Baden-Württemberg ...........,

Bayem .........

Berlin/ Brandenburg ............

Hessen

Mecklenburg-Vorpornmem

Niedersachsen/ Bremen

Nordrhein-Wcfülsn ......................

Rheinland-Pfalz/ Saarland

Sachsen

Sachsen-fuihalt ..................

Schleswig-Holsteiry' Hamburg ........,

Thüringen

D,eutschland ...

Land

Baden-Württamberg ..............

Bayem

Berlin/ Brandenburg ..............

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem ...

Niedersachsen/ Bremen

Nordrhein-WEstfalen

Rheinland-Pfaly' Saadand

Sachsen

Sachsen-fuihalt ..................

Schleswig-Holstein/ Hamburg ........,

Thüringen

D,eutschland...

4 Steuerpflichtiger Bierabsatz nach Ländern

671 459

1 857 551

343 000

393 650

187 071

7n §1

2744819

n4?.57

7Uü24

2ßZ3o

445 590

246 883

s 171 125

686 596

1 895039

359 109

/O8 382

161 704

755 896

2 @8 918

76TN
now
243241

389 552

2',t32',t',\

I 349 837

I 036 233

2.572gfa

4731 270

47ß415

2106 U2

I 896 622

30 204 516

I 845 416

I 44§) 097

27W944

5 507 919

27'.t5W

110 07tl837

I 190 951

2.6€0m4

4 4123/.1

4971737

2016z.37

I 5@ 111

§12,2§
8$21n
I 1&9 125

2Tt1174

5 299 196

2 350 535

109 384 583

Veränderung

- 1,9

- 0,5

- 4,1

- 5,3

4,5

3,4

0,3

0,4

3,2

1,0

3,9

15,5

0,6

Veränderung

- 0,8

- 1,4

- 4,5

- 5,7

9,7

0,5

- 0,0

0,3

3,0

- 1,5

4,9

15,3

0,2

%

- 2,2

- 2,O

- 4,5

- 3,6

15,7

2,9

1,7

0,9

1,7

2,1

14,4

15,8

1'3

%

6St 767

17«2§o

ß1142

385 173

176 44
596 007

25ß'2411

685 941

765ß7

2A%4

365 198

214855

8 709 370

658 912

179,fi6
357 743

€0461

153 617

590 849

2fl707
@8 223

757 175

ß1§t
344248

212270

87il217

- 0,8

- 2,8

- 7,1

- 3,8

14,8

0,9

- 0,9

- 1,8

1,1

- 1,3

6,1

15,4

- 0r5

7749%3

20978241

11§?29

4 564 811

1973fi2

6 993gat

24107 §1

7n9d3
8ffi732
2 589 587

4@nl
2701044

100 353 237

7 81497.3

21 270511

4 388 629

48/0283

17W ß2
6 958 082

281ß425

7 755311

8012773

2§27 751

42§p972

2?431ü2

100 180 257

Statistisches Bundesamt, Fachserie 14, Reihe9.2.l, Dezember 1999
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5 Steuerfreier Blerabsatz nach Ländern im Dezember

hl

Steuerfreier Bierabsats

Land

Baden-Wilrttemberg

Bayem ..

Berlin/ Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vorpommem

Niedersachsen/ Bremen

Nordrhein-Westfalen ..........

Rheinland-Pfaly' Saarland

Sachsen .........

Sachson-fuihalt ......................

SchlesMg-Holstain/ Hamhrrg .

Thüringen

Deutschlend

Lend

BadenWürtternbarg ...

Bayenr

Berlin/ Brandenburg .......

Hessen

Mecklenburg-Vorpomrn€m

Niedersachsen/ Bremen

Nordrhein-Westhlen ......................

Rheinland-Phlz/ Saarland

Sachsen

Sachsen-fuihalt ..................

Schlestilig-Holstain/ Hamburg .........

1 89.1 42o7 4 440

als Haustrunk

12077

72317

9714

2871

4 930

1 14 976

179 890

T7n1

12 101

2,n3
62707

u321

1 16 039

60 830

't0717

311 349

924 610

27ß
61 578

1 345785

1 665 979

939 786

149 587

3 143

n922.

65 641

27 715

9 165

5 353

36944

40/.247

5324

41 376

1 274247

29f)n1

113741

2.1ß

169 105

6 760

2628 011

2740

26 319

79 499

23 580

6 289

1 665

&7U
351 239

16 666

51 788

1 253566

309 746

99 593

14 219

385717

761

2757 5U

2 473

11 ü52

415

1 398

28
1 267

4 803

1 860

1 304

330

438

663

26 230

23 368

1z'3 418

3Tn
16 115

2ß7
112B,3

37 766

15 552

12252

27?B

4229

5 864

257 0'19

2 142

11 837

491

1 588

M
1n7
4 592

1 953

1 337

2ß
487

624

ß72ß

1998

1998

68 785

%w
1 067052

319,O

86 112

75 505

1 617't't9

1 7d3249

936 509

159 005

31 070 11 1@ 't3747

556 053 395 299 181 872 173 562

6 Steueilreier Bierabsatz nach Ländern Januar bis Dezember
'hr

StEuer,freier Bierebeatz

als'Haustrunk

865 314 647 660

0 835 637 I 132 
'018

23 935

133 904

4N
17 588

2 111

't't 677

38 086

17 47
12 595

1 934

48r'.7

5 950

274 371

Statistischa Bundesamt, Fachserie 14, Reihe 9.2.1, Dezember 1999
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7 Bierabsatz nach Steuerklassen lm Dezember

hl

Steuerklassen

Land

Baden-Württemberg

Bayem ...................

Berlin/ Brandenburg

Hessen

Mecklenburg-Vo*rr"rn

Niedersachsen/ Bremen ..

Nordrhein-Wesüalen .................."...

Rheinland-Pfaly' Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt .............................

Schleswig-Holstein/ Hamburg ........,

Thüringen

Deutschland ...

Land

Baden-WürttEmb€rg ..........

Bayem .........

Berlin/ Brandenburg ...........

Heesen

Mec klenburg-Vorpornmern

Niedersachsen/ Bremen

Nordfiein-Westfalen ......................

Rheinland-Pfaly' Saarland

Sachsen

Sachsen-Anhalt ..................

Schleswig-Holsteiry' Hamburg ........,

Thtlringen

Ileutschland ...

8 Bierabsatz nach Steuerklassen Januar bis Dezember

hl

Steuerklassen

14 und darüber

um
@428

7 gtr!

31 721

6 233

24 638

54?20

49 581

13 560

543

18 080

5792

316 039

397 073

9743/o

3?328

573924

89 630

§2143

758 418

602 oar

174ß1

«t 328

240 939

85 612

tf 004 050

2425',1

73 417

2§7
42878

16 901

32792

41 8@

't7s9

6@6

1 741

285 57E

365 @6

1@71217

241 339

688 152

ru.8*
466 651

578 389

204 495

111 34§)

36 231

'f 020 53'0

629 253

1 760265

3l:}1 083

355 629

170 659

742gfi

2 685 981

705 591

756 6@

244773

42.3734

236 
'/6I O'03 000

655 816

1 7961«]

350 479

359 873

1ß 484

733 605

2661 111

711 7§
7§ 117

7398a7

378 104

208241

8 981 5t8

7 915

27 8fi
3 964

6 299

10 178

10297

4 619

19 085

13 855

2W
3n6
4 515

115 326

.rc6lt3

2$fr7
27 *5
29282

87 889

1',t28lo

63 169

mn4
87 1U

no77

63 554

25 167

1 00'f 149

6 5't9

2549r)

5 823

5 631

9 143

5 390

5 015

13747

147]78

3 153

4751

3m
102671

1998

1998

14 und darüber

7 598 517

21 352360

3 880 137

4105re
1 928 923

9431 640

?B§2s?s

I 043 158

I 187 682

27465lo

52f/3427

2ffi215
104 405 738

7 790 657

21 457 n7
4 1,t0 635

4ß31%
1 757 816

92ßV28

29 580 851

I 083 7C)

7 896 611

2728gffi

5 044 708

22B.2559

1106275715

35 268

215 930

30 367

29 591

180 092

98?z.3

7473/.

149 995

88 019

21 627

143 139

213/,5

1 088 331
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Fachserie 14= Finanzen und Steuern

Reihe 2: Vierteljährliche Kassenergebnisse der
öffentlichen Haushatte
Der viedeljährliche Beicht gliedert die kassenmäßigen Ausga-

ben und Einnahmen von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-

Sondervermögen, Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbän-

den nach Art und Körperschaftsgruppen. Darüber hinaus wer-

den die Ausgaben für Baumaßnahmen nach ausgewählten

Aufgabenbereichen aufgeschlüsselt; die kassenmäßigen Steu-

ereinnahmen und der Schuldenstand der Gebietskörperschaf -

ten sind in gesonderten Übersichten dargestellt.
ln dem Bericht für das 2., 3. und 4. Vierteljahr werden auch

kumulierte Ergebnisse (Halbiahr, Dreivierteljahr, Jahr) verötfent-

licht.

Reihe 3: Rechnungsergebnisse
ln dieser Reihe erscheinen jährlich nach Aufgabenbereichen,

Ausgabe-/Einnahmearten und Ländem gegliederte Berichte

über die Rechnungsergebnisse

des ötfentlichen Gesamthaushalts (Reihe 3.1), und der kom-

munalen Haushalte (Reihe 3.3).

Daneben erfolgt für einzelne wichtige Aufgabenbereiche eine

tiefere funktionale Aufgliederung der Jahresrechnungsergeb-
nisse der öffentlichen Haushalte, und zwar für

Bildung, Wissenschaft und Kultur (Reihe 3.4), Soziale Siche-

rung und Gesundheit, Sport und Efiolung (Reihe 3.5),

Öffentliche und öffentlich geförderte Einrichtungen für Wis-

senschaft, Forschung und Entwicklung fieihe 3.6)

Ergebnisse der Hochschullinanzstatistik werden in der Fach-

serie 11 ,,Bildung und Kultur", Reihe 4.5 ,Finanzen der Hoch-

schulen" veröt entlicht.

Reihe 4: Steuerhaushalt
Die vierleljährlichen Berichte (4. Vierteljahr mit Jahresergebnis)

enthalten Angaben über die kassenmäßigen Steuereinnahmen

des Bundes, der Länder und der Gemeinden und Gemeinde-

verbände nach Ländem und Steuerarten sowie über die Vertei-
lung im Rahmen des Steuerverbundes. Zum Jahresergebnis
werden ergänzend methodische Erläuterungen mit Hinweisen

auf Zahlungsweise, Zahlungstermine und Tarile der ergie-
bigsten Steuem gebracht.

Reihe 4.S: Sondeöeiträge
Reihe 4.S.1: Kassenmä8lge Steuereinnahmen 1977 bls
t987
Dieser Bericht enthält für die Jahre 1977 bis 1987 nach Län-

dem gegliedert Angaben über das jährliche Aufkommen an

Einzelsteuem und deren Verteilung auf die Körperschaften
Bund, (Europäische Gemeinschaften) Länder und Gemein-

den/Gv. ln langen Reihen wird ein Überblick über die Ein-

nahmeentwicklung seit 1 950 gegeben.

Reihe 5: Schulden der öffentlichen Haushalte
ln der jährlichen Veröffentlichung werden Angaben über den

Stand der Schulden von Bund, Lastenausgleichsfonds, ERP-

Sondervermtigen, Ländem, Gemeinden, Gemeindeverbänden,
Zweckverbänden und sonstigen juristischen Personen zwi-

schengemeindlicher Zusammenarbeit nach Arten und Fälligkeit

sowie über Bürgschaften, Garantien und sonstige Gewährlei-

stungen dieser Körperschaften gebracht. Außerdem werden

die Schuldenaufnahmen und Tilgungen nachgewiesen.

Reihe 6: Personal des öffentllchen Dienstes
Die jährtiche Veröffentlichung enthält Angaben über die Zahl

der Beschäftigrten am Stichtag 30. Juni bei Bund, Ländem,

Gemeinden und Gemeindeverbänden, kommunalen Zweck-

verbänden, Bundeseisenbahnvermögen (unmittelbarer öffent-

licher Dienst); bei der Bundesanstalt für Arbeit, der Deutschen

Bundesbank, den Sozialversicherungsträgem, den Trägem der

Zusatzversorgung von Bund, Ländem, Gemeinden und Ge-

meindeverbänden und den rechtlich selbständigen Anstalten,

Körperschaften und Stiftungen des öflentlichen Rechts mit

Diensthermfähigkeit (mittelbarer ötfentlicher Dienst), sowie bei

rechtlich selbständigen Organisationen ohne Enverbszweck für

Wissenschaft, Forschung und Entwicklung mit übenriegend

öflentlicher Finanzierung und bei rechtlich selbständigen Ein-

richtungen mit übenviegend ötfentlicher Beteiligung.

Die Beschäftigten werden jährlich in der Gliederung nach: Ge-

burtsmonat und -jahr, Geschlecht, Art, Umfang und Dauer des
Dienst- oder Arbeitsvertragsverhältnisses, der Laufbahn-
gruppe, Einstufung, Dienst- oder Lebensaltersstufe, Familien-

oder Ortszuschlagsstufe, Dienst- oder Arbeitsort sowie nach

Einzelplan, Kapitel und Aufgabenbereich edaBt. Erstmals

wurde in den neuen Ländem die mit einem kompletten Merk-

malskatalog durchgef ühil.

Reihe 6.1: Vercorgungs€flpfäng* des öltenülc*ra Dlenstes

Die jährliche Veröffentlichung enthält Angaben über die Lei-

stungsberechtigten des öffentlich-rechtlichen Alterssiche-

rungssystems zum Stichtag 1. Januar. Aufgrund der verschie-

denen gesetzlichen Grundlagen werden drei aus den Haus-

haltsmitteln der jeweiligen Diensthenen finanzierte Altersver-

sorgungssysteme untercchieden: die Beamtenversorgung (ein-

schl. Richterversorgung), die Soldatenversorgung und die Ver-

sorgung der nach dem Zweiten Weltkrieg nicht wiedervenren-

deten Bediensteten des Deutschen Reiches, soweit sie einen

Anspruch aul beamtenrechtliche Versorgung hatten.

Die Vercorgungsempfänger werden jährlich in der Gliederung

nach: ehemaligem Beschäftigungsbereich, Art des früheren

Dienstverhähnisses, Versorgungsart, Geburtsmonat und -jahr,

Geschlecht, Familienstand, Wohnort, Laufbahn-/Besoldungs-
gruppe, Ruhegehaftssatz, Grund lür den Eintritt des Versor-
gungsfalles, Bruttobezügo des Vorlahres sowie Bezügebe-

standteile im Berichtsmonat erfaßt. lm Bereich des mittelbaren

öffentlichen Dienstes sehen die gesetzlichen Vorschriften ein

verküräes Erhebungsprogramm mit den Merkmalen Art des

früheren Dienstverhältnisses, Versorgungsart und Besoldungs-
gruppe vor.

Reihe 7: Einkommen- und Vermögensteuer
ln dreiiährlicher Folge werden - unter Auswertung der steuerli-

chen Veranlagungsergebnisse - folgende Steuerstatistiken

herausgegeben:

7.1 Lohn- und Einkommenstouor

Der Bericht gibt Aufschluß über die Höhe und Struktur der Ein-

künfte, die Besteuerung des erfaßten Einkommens sowie über

Forts€Eung nächslo S.lls



Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Sonder-
vergünstigungen der zur Einkommensteuer veranlagten natür-

lichen Personen. Femer sind die Einkünfte aller Lohn- und Ein-

kommensteuerpflichtigen in einer steuerlichen Einkommenspy-
ramide dargestellt.

7.2 Körperschartsteuer .

Die Verötfentlichung gibt einen Überblick über Höhe, Verteilung

und Besteuerung des steuerlich erfaßten Einkommens der
Körperschaften. Das Einkommen und die Steuerschuld der
Körperschaftsteuerpflichtigen werden u.a. in der Gliederung

nach Rechtsformen und Größenklassen des Gesamtbetrags
der Einkünfte veröffentlicht.

7.3 Lohnsteuer

Die Angaben dieser Veröffentlichung beziehen sich auf den
Bruttolohn und die Lohnsteuer der veranlagten,und nichtveran-

lagten Lohnsteuerpflichtigen in der Gliederung nach Größen-

klassen des Bruttolohns und der Einkünfte aus nichtselbstän-

diger Arbeit, Steuerklassen und Geschlecht. (Berichterstattung

mit dern Berichtsjahr 1995 in,die Reihen7.1 integriert).

7.4 Vermögensteuer

Die Verötlentlichung (Erscheinungsfolge 3iährlichl enthält An-
gaben über die Zusammensetzung und Höhe des Vermögens

der zur Vermögensteuer veranlagten Steuerpflichtigen. Die

Schichtung des Vermögens wird für die natürlichen Personen

u.a. in Verbindung mit ihrer Beteiligung am Erwerbsleben und

der Haushaltsgröße der Veranlagungsgemeinschaft dargestellt,
ftir die nichtnatüdichen Personen in Veöindung mit Rechts-
formen.

7.5 Ekrheltswerte

7.5.1 Ehheitswerte dr gewertlichen Betrlebe

Du in 3jährlicher Folge erscheinende Bericht vermittelt einen

Einblick in Umfang und Struktur des bewerteten Betriebsver-
mögens. Aul der Grundlage der Vermögensaufstellung zur

Ermittlung des Einheitswerts des geweölichen Betriebs oder
des einem freien Beruf dienenden Vermögens wird der nach

bewertungsrechtlicher Abgrenzung Vermögens- und Kapital-
aubau in tieler Gliederung nach Wirtschaftszweigen sowie
nach Rechtsformen und Einheitswertgruppen nachgewiesen.

Reihe 7.S: Sonderbeiträge
7.S.1: Wrtschaftliche Gliedenrng der Einkommen- und
Könerschaf tsteuerplllchtlgen

Diese Veröffentlichung (Erscheinungslolge: 6jährlicä) enthält

Angaben über die steuerlichen Einkünfte und die Einkommen-

und Körperschaftsteuer von natürlichen Personen und Perso-

nengesellschaften/Gemeinschaften aus der Einkommensteuer-

statistik sowie von iuristischen Personen aus der Körperschaft-

steuerstatistik nach Wirtschaftsbereichen.

Reihe 8: Umsatssteuer
Oie jährlich erscheinende Veröffentlichung enthält Angaben

über Steuerpflichtige, steuerbaren Umsatz und Umsatzsteuer

in tiefer Gliederung nach Wirtschaftszweigen, z.T. kombiniert

mit Umsatzgrößenklassen und Rechtstormen. Femer werden

u.a. Angaben über steuerfreie und steuerpflichtige Umsätze

(nach Art der Steuersätze), über Umsatzsteuer vor Abzug der

Vorsteuer und abziehbare Vorcteuer gemacht. Daniber hinaus

erlolgt der Nachweis der Steuerpflichtigen, des Umsatzes und

der Umsatzsteuer nach kreislreien Städten und Landkreisen.

Reihe 9: Veörauchsteuem

9.1 Tabaksteuer

9.1.1 Absatz von Tabakwaren (viefteljährlich). lm Bericht für
das 4. Vierteliahr wird auch das Jahresergebnis veröffentlicht.

9.2 Blersteuer

9.2.1 Absatz von Bier (nonatlichl. in dem Bericht für Dezem-
ber wird auch das Ergebnis für das Kalenderlahr verötfentlicht.

9.2.2 Brauwlrtschatl (jährlich). Mit Angaben über Braustätten
und ihre Ezeugung.

9.3 Mineralölsteuer

Der jährlich erscheinende Bericht bringt Nachweisungen über

die versteuerten Mengen und die Venivendung von steuerbe-
günstigrtem Mineralöl.

9.,4 Branntwelnmonopol und Branntweinstouer

ln jährlicher'Folge werden Brennereien, Alkoholezeugung und

-absatz, Ein- und Ausfuhr von Branntwein und Branntweiner-

zeugnissen sowie Einnahmen aus dem Branntweinmonopol

nachgewiesen.

9.5 Schaumweinsteuer

Der Jahresbericht enthält Angaben über die Schaumweinher-

steller, ihren Absatz sowie über das Steuersoll.

Reihe 10: Realsteuem

I 0.'l Realsteuerverglelch

Der jährliche Bericht umfaßt Angaben über lstaufkommen,

Grundbeträge, gewogene Durchschnittshebesätze und Hebe-

satzstreuung bei den einzelnen Realsteuem sowie über den

Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie

die an Bund und Länder abgeftihrte Gewerbesteuerumlage.

Außerdem werden Steuerkraftberechnungen für die einzelnen

kreisfreien Städte, die kreisangehörigen Gemeinden mit 50 000

Einwohnem und mehr und die nach Landkreisen zusammen-
geltaßten kreisangehörigen Gemeinden veröffentlicht.

10.2 Geweröesteusr

Der (ab Berichtsjahr 1995) 3jähdich erscheinende Bericht ent-
hält die Ergebnisse der Gewerbesteuerstatistik. Nachgewiesen

werden die gewerbesteuerpflichtigen Betriebe und die Zu-

sammensetzung der Gewerbesteuermeßbeträge nach Größen-

klassen des Gewerbeertrags/-kapitals nach Rechtsformen und

nach Wirtschaftszweigen für das Bundesgebiet.

,@, Statistisches Bundesamt
Gustav-Stresemann-Ring I 1

65189 Wiesbaden

Verötfentlichungen und Prospekte sind durch den
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13*"STATIS

Gesamtpaket auf einer
einzigen CD-ROM

Daten über
Bevölkerung und Soziales,

Wirtschaft und Finanzen,
Handel und Gewerbe,

Konjunktur und Produ-
zierendes Gewerbe

Netzwerkfähig ohne
Aufpreis

{

Statistische Zeitreihen auf einer CD-ROl

Deutschland in Zahlen
Die Datenbank aus 1. Hand

Alle aktuellen Zeitreihen über die wirtschaffliche und
soziale Entwicklung in Deutschland bieten wir
als Gesamtpaket auf einer einzigen CD-ROM an.
Diese umfassende statistische Datenbank liefert die
Grundlage für alle makroökonomischen Analysen
und Auswertungen - von Profis für Profis.

Auch Sie können über diesen sehr breit gefächerten,
tief gegliederten und vollständig dokumentierten
Datenpool verfügen.

Die neue STATIS-CD-ROM enthätt rund 450 000
statistische Zeitreihen und wird halbjährlich
aktualisierl. Alle lnformationen werden mit einer
komfortablen Recherchesoftware ersch lossen.

Preise im Abonnement:
3.600 DM (1.840,65 EUR) ftir die erste Lieferung,

800 DM (409,03 EUR) für jedes Update.
Die CD-ROM kann ohne Aufpreis auch in internen
Netzwerken betrieben werden.

Rabattregelungen

Weitere lnformationen zu den lnhalten von STATIS
sowie zu den Möglichkeiten der Rabattierung für
besondere Nutzergruppen (2.8. Bibliotheken,
Universitäten) erhalten Sie beim

Weitere lnformationen

Statistischen Bundesamt
Gruppe lC
65180 Wiesbaden
oder unter
Telefon 0611 /75 2404 oder 2716,
Telefax 0611 / 72 4000 oder
E-Mail statis@statistik-bund.de
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